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 Langtitel 

Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über die Haltung von Wirbeltieren, die nicht 

unter die 1. Tierhaltungsverordnung fallen, über Wildtiere, die besondere Anforderungen an 

die Haltung stellen und über Wildtierarten, deren Haltung aus Gründen des Tierschutzes 

verboten ist (2. Tierhaltungsverordnung) 

StF: BGBl. II Nr. 486/2004  

Änderung 

BGBl. II Nr. 26/2006 

BGBl. II Nr. 384/2007 

BGBl. II Nr. 57/2012 

Präambel/Promulgationsklausel 

Auf Grund des § 24 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie des § 25 Abs. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz der Tiere 

(Tierschutzgesetz – TSchG), BGBl. I Nr. 118/2004 Art. 2, wird verordnet: 
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Geltungsbereich und Zielsetzung 

§ 1. (1) In der vorliegenden Verordnung werden Mindestanforderungen für Wirbeltiere, die zur Haltung in 

menschlicher Obhut geeignet sind, festgelegt sowie solche Wildtiere, die besondere Anforderungen an die 

Haltung stellen und solche Wildtierarten, deren Haltung aus Tierschutzgründen verboten ist, bezeichnet. 

(2) Diese Verordnung gilt für die Haltung von Wirbeltieren, die nicht unter die 1. Tierhaltungsverordnung, 

BGBl. II Nr. 485/2004, fallen. 

(3) Grundlegendes Ziel ist es, Tieren in Menschenobhut ein Maximum an artspezifischen Verhaltensweisen 

nicht nur zu ermöglichen, sondern ein Maximum an artspezifischen Verhaltensweisen auch gezielt zu fördern. 
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 Allgemeine Anforderungen an die Tierhaltung 

§ 2. (1) Bei der Haltung der in der Verordnung genannten Tiere ist eine Überforderung der artspezifisch 

unterschiedlich vorhandenen Fähigkeiten der Anpassung verboten. Folgenden Kriterien ist hiebei Rechnung zu 

tragen: 

1. den artspezifischen und individuellen Fähigkeiten der Anpassung an äußere Bedingungen, und 

2. dem jeweiligen artspezifischen Sozialgefüge. 

(2) Jede Veränderung der Haltungsbedingungen eines Tieres in Menschenobhut ist zu vermeiden, wenn die 

Gefahr besteht, dass dem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden oder es in schwere Angst 

versetzt wird. 

(3) Einflussnahmen beim Fang und bei Behandlungen sind fachgerecht durchzuführen und ohne Verzug 

abzuwickeln. 

(4) Bei der Ausgestaltung eines Haltungssystems sind der Mindestraumbedarf des gehaltenen Tieres sowie 

die biologisch sinnvolle Anordnung des Inventars, der Strukturelemente und deren Reizspektren zu beachten. 

(5) Die gehaltenen Tiere müssen sich in arttypischen Ruhephasen in geeignete Rückzugmöglichkeiten 

zurückziehen können und dürfen keiner Dauerbeleuchtung ausgesetzt sein. Bei dauerhafter Haltung unter 

Kunstlicht ist dafür zu sorgen, dass die tägliche Lichtzeit entsprechend der Bedingungen im natürlichen 

Lebensraum jahreszeitlich verändert wird. 

(6) Die Bodenbeschaffenheit der Haltungseinrichtung muss dem artspezifischen Verhalten Rechnung 

tragen. Werden Tiere in Stallungen gehalten, müssen diese, sofern in dieser Verordnung nicht anders 

vorgesehen, über eine geeignete Einstreu verfügen. Gehegeabgrenzungen müssen so beschaffen sein, dass die 

Tiere sicher verwahrt sind und Schäden an den gehaltenen Tieren durch die Begrenzung oder durch andere Tiere 

verhindert werden. 

(7) Werden Tiere in Außenanlagen gehalten, muss allen Tieren gleichzeitig ein geeigneter Schutz 

gegenüber Witterungseinflüssen zur Verfügung stehen, ferner ist in Außenanlagen ein Schutz vor Raubwild zu 

gewährleisten. Wird Tieren, für die gemäß dieser Verordnung Bestimmungen über die Ausgestaltung einer 

Außenanlage vorgesehen sind, keine Außenanlage angeboten, so muss die Fläche der bereit gestellten 

Innenanlage der Summe der Mindestflächen der in der Verordnung angegebenen Außen- und Innenanlage 

entsprechen. 

(8) Die gehaltenen Tiere sind gemäß § 20 TSchG auf Krankheitsanzeichen und Verletzungen zu 

kontrollieren. Gegebenenfalls ist gemäß § 15 TSchG ein Tierarzt zu konsultieren. Für Quarantäne- sowie für 

sonstige aufgrund von tierseuchenrechtlichen Bestimmungen vorgeschriebenen Schutz- und 

Überwachungsmaßnahmen oder für die Behandlung erkrankter Tiere sind fachlich begründete abweichende 

Haltungsbedingungen zulässig. 

 Besondere Anforderungen an die Haltung von Säugetieren 

§ 3. (1) Für die Haltung von Säugetieren gelten die in der Anlage 1 enthaltenen Mindestanforderungen. 

(2) Pflanzenfressern sind Futter und Wasser dauernd und frei zugänglich anzubieten. 

(3) Tiere müssen, sofern es ihren artspezifischen Bedürfnissen entspricht, jederzeit die Möglichkeit haben, 

Bereiche aufzusuchen, die unterschiedliche Klimaparameter aufweisen. 

(4) Entsprechend der Herkunft der spezifischen Tierarten und bezogen auf ihre natürlichen Lebensräume ist 

auf eine Klimatisierung mit besonderer Berücksichtigung der tageszeitlichen und jahreszeitlichen Rhythmen zu 

achten. 

(5) Sind gehaltene Tiere Einzelgänger oder bestehen individuelle Unverträglichkeiten zwischen einzelnen 

gehaltenen Tieren, sind entsprechende Trennungen erforderlich. 

(6) Bei der Haltung von Primaten, die freien Zugang zu Innen- und Außenanlagen haben, sind mindestens 

zwei offene Durchgänge erforderlich, wobei die Entstehung von Zugluft verhindert werden muss. 



(7) Bei besonders kälteempfindlichen oder wärmeliebenden Tierarten ist neben einer Raumheizung bei 

Bedarf Strahlungswärme anzubieten. 

  

  

  

 Personenbezogene Bezeichnungen 

§ 10. Alle in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleichermaßen für 

Personen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts. 

 In-Kraft-Treten 

§ 11. (1) Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2005 jedoch nicht vor dem Ablauf des Tages ihrer 

Kundmachung im Bundesgesetzblatt, in Kraft. 

(2) Anlage 1 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 57/2012 tritt mit 1. März 2012 in Kraft. 

 Übergangsbestimmungen 

§ 12. Ensteht auf Grund dieser Verordnung eine Bewilligungs- oder Anzeigepflicht oder ein 

Haltungsverbot, so findet § 44 Abs. 8 und 9 TSchG Anwendung. 

 Anlage 1 

Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren 

1. Mindestanforderungen für die Haltung von Hunden 

1.1. Allgemeine Anforderungen an das Halten von Hunden 

(1) Hunden muss mindestens einmal täglich, ihrem Bewegungsbedürfnis entsprechend, ausreichend 

Gelegenheit zum Auslauf gegeben werden. 

(2) Hunden, die vorwiegend in geschlossenen Räumen, z. B. Wohnungen, gehalten werden, muss mehrmals 

täglich die Möglichkeit zu Kot- und Harnabsatz im Freien ermöglicht werden. 

(3) Hunden muss mindestens zwei Mal täglich Sozialkontakt mit Menschen gewährt werden. 

(4) Wer mehrere Hunde hält, hat sie grundsätzlich in der Gruppe zu halten. Von der Gruppenhaltung darf 

nur dann abgesehen werden, wenn es sich um unverträgliche Hunde handelt oder wenn dies aus 

veterinärmedizinischen Gründen erforderlich ist. 

(5) Welpen dürfen erst ab einem Alter von über acht Wochen vom Muttertier getrennt werden; dies gilt 

nicht, wenn die Trennung aus veterinärmedizinischen Gründen zum Schutz des Muttertieres oder zum Schutz der 

Welpen erforderlich ist. Ist eine vorzeitige Trennung mehrerer Welpen vom Muttertier erforderlich, so sind diese 

bis zu einem Alter von mindestens acht Wochen gemeinsam zu halten. Eine Ausnahme ist nur dann zulässig, 

wenn dies dem Wohl der Tiere dient und die Personen, welche die Tiere in ihre Obhut nehmen, über die 

erforderlichen Möglichkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zur fachgerechten Aufzucht der Welpen verfügen. 

(6) Maulkörbe müssen der Größe und Kopfform des Hundes angepasst und luftdurchlässig sein; sie müssen 

dem Hund das Hecheln und die Wasseraufnahme ermöglichen. 

1.2. Anforderungen an das Halten von Hunden im Freien 

(1) Ein Hund darf nur dann im Freien gehalten werden, wenn sichergestellt ist, dass das Tier auf Grund 

seiner Rasse, seines Alters und seines Gesundheitszustandes dazu befähigt ist und ihm Gelegenheit gegeben 

wurde, sich an die Witterungsverhältnisse, die mit einer Haltung im Freien verbunden sind, anzupassen. 

(2) Wer einen Hund im Freien hält, hat dafür zu sorgen, dass dem Hund eine Schutzhütte zur Verfügung 

steht, die den Anforderungen nach Abs. 3 entspricht und außerhalb der Schutzhütte zusätzlich ein 

witterungsgeschützter, schattiger, wärmegedämmter Liegeplatz zur Verfügung steht. 

(3) Die Schutzhütte muss aus wärmedämmendem Material hergestellt und so beschaffen sein, dass der 

Hund sich daran nicht verletzen und trocken liegen kann. Sie muss einen der Wetterseite abgewandten Zugang 

haben, über eine für den Hund geeignete Unterlage verfügen, trocken und sauber gehalten werden und so 

bemessen sein, dass der Hund 
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1. sich darin verhaltensgerecht bewegen und hinlegen kann und 

2. den Innenraum mit seiner Körperwärme warm halten kann, sofern die Schutzhütte nicht beheizbar ist. 

(4) Werden Hunde im Freien in Gruppen gehalten, so müssen die Hundehütten und Liegeplätze so 

dimensioniert und in so großer Zahl vorhanden sein, dass alle Tiere der Gruppe sie gleichzeitig konfliktfrei 

nützen können. 

1.3. Anforderungen an die Haltung von Hunden in Räumen 

(1) Ein Hund darf nur in Räumen gehalten werden, bei denen der Einfall von natürlichem Tageslicht 

sichergestellt ist. Die Flächen der Öffnungen für das Tageslicht müssen bei der Haltung in Räumen, die nach 

ihrer Zweckbestimmung nicht dem Aufenthalt von Menschen dienen, grundsätzlich 12,5% der Bodenfläche 

betragen; dies gilt nicht, wenn dem Hund ständig ein Auslauf ins Freie zur Verfügung steht. Bei geringem 

Tageslichteinfall sind die Räume entsprechend dem natürlichen Tag-/Nachtrhythmus zusätzlich zu beleuchten. 

(2) In den Räumen muss eine ausreichende Frischluftversorgung sichergestellt sein. 

(3) Ein Hund darf in Räumen, die nach ihrer Zweckbestimmung nicht dem Aufenthalt von Menschen 

dienen, nur dann gehalten werden, wenn die benutzbare Bodenfläche den Anforderungen an die Zwingerhaltung 

entspricht. 

(4) Ein Hund darf in nicht beheizbaren Räumen nur gehalten werden, wenn diese mit einer Schutzhütte 

gemäß den Anforderungen an das Halten im Freien oder einem trockenen Liegeplatz, der ausreichend Schutz vor 

Zugluft und Kälte bietet, ausgestattet sind. 

1.4. Anforderungen an die Zwingerhaltung 

(1) Eine dauernde Zwingerhaltung ist verboten. Hunden ist mindestens ein Mal täglich entsprechend ihrem 

Bewegungsbedürfnis die Möglichkeit zu geben, sich außerhalb des Zwingers zu bewegen. 

(2) Jeder Zwinger muss über eine uneingeschränkt benutzbare Zwingerfläche von 15 m2 verfügen. In diese 

Fläche ist der Platzbedarf für die Hundehütte nicht eingerechnet. Für jeden weiteren Hund sowie für jede Hündin 

mit Welpen bis zu einem Alter von acht Wochen muss eine zusätzliche uneingeschränkt benutzbare Grundfläche 

von 5 m2 zur Verfügung stehen. 

(3) Die Einfriedung des Zwingers muss so beschaffen sein, dass der Hund sie nicht zerstören, nicht 

überwinden und sich nicht daran verletzten kann. Einfriedungen müssen mindestens 1,8 m hoch sein und 

ausreichend tief im Boden verankert sein. 

(4) An der Hauptwetterseite muss der Zwinger geschlossen ausgeführt sein. Die Zwingertüren sind an der 

Zwingerinnenseite mit einem Drehknauf auszustatten. Die Türen sind so auszuführen, dass sie nach innen 

aufschwingen. 

(5) Der Zwingerboden und alle Einrichtungen des Zwingers müssen so gewählt und gestaltet werden, dass 

die Gesundheit der Hunde nicht beeinträchtigt wird und dass sie sich nicht verletzten können. Der Boden ist so 

auszuführen, dass Flüssigkeit abfließen kann. Trennvorrichtungen müssen so beschaffen sein, dass sich die 

Hunde nicht gegenseitig verletzten können. Mindestens eine Seite des Zwingers muss dem Hund freie Sicht nach 

außen ermöglichen. Außerhalb der Hundehütte muss eine Liegefläche aus wärmedämmendem Material 

bereitgestellt werden. Das Innere des Zwingers muss sauber, ungezieferfrei und trocken gehalten werden. 

(6) Der Zwinger muss ausreichend natürlich beleuchtet sein. 

(7) In Zwingern sind bauliche Vorkehrungen derart zu treffen, dass für alle im Zwinger gehaltenen Hunde 

jederzeit schattige Plätze zur Verfügung stehen. 

(8) In einem Zwinger dürfen bis zu einer Höhe, die der aufgerichtete Hund mit den Vorderpfoten im Sprung 

erreichen kann, keine stromführenden Vorrichtungen, mit denen der Hund in Berührung kommen kann, oder 

Vorrichtungen, die elektrische Impulse aussenden, angebracht sein. 

(9) Werden mehrere Hunde auf einem Grundstück einzeln in einem Zwinger gehalten, so sind die Zwinger 

so anzuordnen, dass die Hunde Sichtkontakt zu anderen Hunden haben. Bei unverträglichen Hunden ist 

Sichtkontakt untereinander zu verhindern. 



1.5. Fütterung und Pflege 

(1) Der Halter hat dafür zu sorgen, dass dem Hund in seinem gewohnten Aufenthaltsbereich jederzeit 

Wasser in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung steht. 

(2) Der Halter hat den Hund mit geeignetem Futter in ausreichender Menge und Qualität zu versorgen. 

(3) Der Halter hat 

1. 
den Hund unter Berücksichtigung der Rasse regelmäßig zu pflegen und für seine Gesundheit Sorge zu 

tragen und 

2. 
für ausreichende Frischluft und angemessene Lufttemperatur zu sorgen, wenn der Hund ohne Aufsicht in 

einem Fahrzeug verbleibt, und 

3. den Aufenthaltsbereich des Hundes sauber und ungezieferfrei zu halten. Der Kot ist täglich zu entfernen. 

1.6. Hundeausbildung 

(Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 57/2012) 

1.7. Hundesport 

(1) Sportausübung ist nur mit Hunden zulässig, die hierfür physiologisch und psychologisch geeignet sind. 

Durch die Sportausübung darf keine Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes des Tieres erfolgen. 

(2) Schlittenhunde dürfen während des Trainings und der Wettkämpfe vorübergehend angebunden werden. 
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